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Betreff: Feststellung der UVP-Pflicht aufgrund standortbezogener Vorprifung gemai § 5 Abs. 1
i. V.m. § 7 Abs. 2 und 5 UVPG fiir das Vorhaben ,Erneuerung der
Eisenbahnuberfiihrung Reginastralie in Hameln®, Bahn-km 30,378 der Strecke 1820
Elze - Léhne in Hameln

Bezug: Antrag vom 08.04.2026, Az. V.1I-N-H-K; G.01612533

Anlagen: QO

Verfahrensleitende Verfiigung

Fir das o. g. Vorhaben wird festgestellt, dass keine Pflicht zur Durchfiihrung einer
Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP-Pflicht) besteht.

Begriindung

Diese Feststellung beruht auf § 5 Abs. 1i. V. m. § 7 Abs. 2 und 5 Gesetz uber die
Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG)i. V. m. § 14a Abs. 2 Nr. 3, i. V. m. Anlage 1 Nr. 14.8.3.2
UVPG.

Das Vorhaben hat die Erneuerung der Eisenbahnlberfihrung in der Reginastrafl3e in Hameln zum
Gegenstand. Das Vorhaben unterfallt dem Anwendungsbereich des UVPG gemaR § 1 Abs. 1 Nr. 1
UVPG, da es in Anlage 1 UVPG aufgeflihrt ist. Es stellt der Art nach ein Vorhaben nach Nr. 14.8.3
Anlage 1 UVPG dar, denn es handelt sich um eine sonstige Betriebsanlage von Eisenbahnen.
Das Eisenbahn-Bundesamt, Au3enstelle Hannover fiihrt fir das Vorhaben ein

fachplanungsrechtliches Zulassungsverfahren nach § 18 Abs. 1 AEG durch, wenn fur dieses die
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UVP-Pflicht besteht gemaR § 18 Abs. 1a Satz 1 AEG. Dieses stellt ein verwaltungsbehdrdliches
Verfahren dar, das der Zulassungsentscheidung dient gemaf §§ 4 und 2 Abs. 6 Nr. 1 UVPG und
ist daher taugliches Tragerverfahren fur eine mogliche UVP. Daher hat das Eisenbahn-Bundesamt
die Feststellung, dass fur das Vorhaben die UVP-Pflicht besteht oder nicht besteht (Feststellung
der UVP-Pflicht) nach den §§ 6 bis 14a UVPG zu treffen.

Die Feststellung der UVP-Pflicht erfolgt vorliegend von Amts wegen nach Beginn des Verfahrens
das der Zulassungsentscheidung dient gemaf § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 UVPG.

Fur das Vorhaben ist zur Feststellung der UVP-Pflicht eine standortbezogene Vorprifung gemaf §
7 Abs. 2und 5 UVPGi. V. m. § 14a Abs. 2 Nr. 3,i. V. m. Anlage 1 Nr. 14.8.3.2 UVPG

durchzufihren.

Die standortbezogene Vorprifung wird als Uberschlagige Prifung in zwei Stufen durchgeflihrt. In
der ersten Stufe wird die spezifische 6kologische Empfindlichkeit im Einwirkungsbereich des
Vorhabens geprift. Diese besteht, wenn besondere drtliche Gegebenheiten i. S. d. Schutzkriterien
nach Nr. 2.3 Anlage 3 UVPG vorliegen, anderenfalls besteht keine UVP-Pflicht. Liegen solche
besonderen ortlichen Gegebenheiten vor wird in der zweiten Stufe unter Berlcksichtigung der in
Anlage 3 aufgefuhrten Kriterien gepruift, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige
Umweltauswirkungen hinsichtlich der besonderen Empfindlichkeit oder der Schutzziele der
Schutzkriterien haben kann, die im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge nach MalRgabe der
geltenden Gesetze bei der Zulassungsentscheidung zu berlcksichtigen sind. Vorliegende
Ergebnisse vorgelagerter Umweltprifungen oder anderer rechtlich vorgeschriebener
Untersuchungen zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens sind in die Prifung einzubeziehen.
Merkmale des Vorhabens

Die Merkmale des Vorhabens werden insbesondere hinsichtlich der Kriterien der Nr. 1 Anlage 3
UVPG beurteilt.

Das Vorhaben hat einen anlagebedingten Flachenbedarf von 4.500 m>.

Im Wirkbereich des Vorhabens befinden sich keine Schutzgebiete der §§ 23-29 und § 32
BNatschG i. V. m. NNatSchG.

Standort des Vorhabens

Eine spezifische dkologische Empfindlichkeit im Einwirkungsbereich des Vorhabens besteht, wenn
besondere ortliche Gegebenheiten i. S. d. Schutzkriterien nach Nr. 2.3 Anlage 3 UVPG vorliegen
unter Berlcksichtigung des Zusammenwirkens des gegenstandlichen Vorhabens mit anderen
Vorhaben im gemeinsamen Einwirkungsbereich.

Im Einwirkungsbereich des Vorhabens liegen keine Schutzkriterien nach Nr. 2.3 Anlage 3 UVPG
vor. Daher kann die Prifung in der ersten Stufe beendet werden.

Ergebnis
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Aus den Antragsunterlagen der Vorhabentragerin, hier insbesondere der Umwelterklarung, dem
Erlauterungsbericht sowie dem Landschaftspflegerischem Begleitplan, ergibt sich nach
Uberschlagiger Prufung in der ersten Stufe, dass keine spezifische 6kologische Empfindlichkeit im
Einwirkungsbereich des Vorhabens besteht, da keine besonderen o6rtlichen Gegebenheiten i. S. d.

Schutzkriterien nach Nr. 2.3 Anlage 3 UVPG vorliegen.

Diese Feststellung ist gemaR § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht selbstandig anfechtbar. Sie wird
gemaR § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG der Offentlichkeit bekannt gegeben durch Veréffentlichung auf der
Internetseite des Eisenbahn-Bundesamtes. Sie wird zudem im zentralen Internetportal des Bundes
(www.uvp-portal.de) bekannt gegeben gemaf § 2 Abs. 3 Bundes-UVP-Portal-VwV.

Die dieser Feststellung zu Grunde liegenden Unterlagen kénnen von Dritten beim Eisenbahn-
Bundesamt AulRenstelle Hannover, Herschelstralte 3, 30159 Hannover nach vorheriger

Terminvereinbarung eingesehen werden.

Im Auftrag

Elektronisch erstellt und

ohne Unterschrift gultig

Seite 3von 3



	Verfahrensleitende Verfügung
	Begründung



